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Drucksache Nr.:  12/0309 09.03.2011 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsausschuss vorberatend 24.03.2011 2.3 
Verbandsversammlung beschließend 04.04.2011 1.3 
 
 
Betreff: Wiederwahl von Herrn Ulrich Carow als Bereichsleiter IV Umwelt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Herr Ulrich Carow wird nach § 16 Abs. 1 S. 3 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr 
ab dem 21.06.2011 bis zum 20.06.2017 als Bereichsleiter IV „Umwelt“ wieder gewählt. Er 
erhält weiterhin ein Gehalt nach Besoldungsgruppe B5. Näheres wird im Dienstvertrag 
geregelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachbearbeiter Referat / Referatsleiter Bereich 
Gundt, Carmen Schäfer, Peter 

 
Bereich 2 Wirtschaftsführung 

Akt.zeichen  

7-1-962/10 
 
 
Beratungs- 
ergebnis 

□ laut Beschlussvorschlag □ abweichender Beschluss 
□ einstimmig Ja: Nein: Enth.: 

 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
1.  keine 
 
 

  

2.       € 

Aufwand 201  

a) Deckung aus: 
 

        

 Kostenstelle 

 
 

       

Konto 
 
 

 b) Mehraufwand – über-/außerplanmäßige Deckung 
aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 
 

3. jährlich erwartete Folgekosten:       €/a 
 
 

 

4.       € 
Ertrag 201  

 
        
 Kostenstelle 
 
 

 
       
Konto 
 

5. jährlich erwartete Erträge:       €/a 
 
 

 

6. jährlich erwartete Einsparungen:       €/a 

 
 

 

7.       € 
Investitionsauszahlung 200  

a) Deckung aus: 
 
        
 Kostenstelle 

 
 
       
Konto 
 

 b) Mehrauszahlung – über-/außerplanmäßige 
Deckung aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 

 
 
 
Heinz-Dieter Klink 
 
 



Begründung: 

Mit Herrn Carow wurde für die Zeit vom 21.06.2005 bis zum 20.06.2011 ein Dienstvertrag für 

die Leitung des Bereichs IV „Umwelt“ abgeschlossen.  

In der Sitzung am 13.12.2010 hat die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr 

beschlossen, Herrn Carow am 04.04.2011 für die Zeit nach Ablauf seiner Dienstzeit am 

20.06.2011 für weitere sechs Jahre zum Bereichsleiter wiederzuwählen (§ 16 Abs. 1 S. 3 

RVRG). Durch diese Wiederwahl wird das seit dem 21.06.2005 bestehende Dienstverhältnis 

auf Basis eines neu abzuschließenden Dienstvertrages fortgesetzt. Aus Gründen der 

Haushaltskonsolidierung ist eine höhere Eingruppierung des Herrn Carow nicht vorgesehen. 

Während der Fortsetzung des Dienstverhältnisses hat Herr Carow keinen zusätzlichen 

Anspruch auf Zahlung von Pensionsleistungen. 

Nähere Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen können in der Sitzung der 

Verbandsversammlung gegeben werden. 


